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Sachverhalt: 

A.  

Der 1969 geborene, in Italien wohnhafte italienische Staatsangehörige 

A._______ (nachfolgend Versicherter oder Beschwerdeführer) war als 

Grenzgänger zwischen August 2001 und April 2015 mit Unterbrüchen in 

der Schweiz erwerbstätig und leistete Beiträge an die schweizerische Al-

ters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (AHV/IV, Akten der Vo-

rinstanz [nachfolgend: act.] 14; act. 126, vgl. auch act. 141, S. 359). Der 

Versicherte hatte in Italien gemäss eigenen Angaben vom 1. Juli 1988 bis 

8. März 1990 eine Lehre als Verkäufer ("Diplom-4 Niveau", act. 33, S. 87) 

absolviert und war bis "ca. 1999" in Italien erwerbstätig (act. 33, S. 85, vgl. 

auch "libretto di lavoro", act. 31). In der Schweiz arbeitete er gemäss IK- 

Auszug zunächst von August 2001 bis Juni 2002 bei der B._______ AG in 

(…) (act. 14), wo er nach eigenen Angaben mit einem Pensum von 100 % 

als "Käser" beschäftigt war (act. 33, S. 88). Vom 1. Januar 2003 bis zum 

Eintritt der Arbeitsunfähigkeit am 13. Mai 2007 (letzter Arbeitstag; vgl. 

nachfolgend B.a) war er mit einem Pensum von 100 % als Speisewagen-

Steward bei der C._______ AG/(…) (Arbeitsort: (…), vgl. act. 4) tätig (act. 

27; act. 14). Nach erfolgreicher Arbeitsvermittlung (vgl. nachfolgend B.b) 

war der Versicherte ab dem 1. März 2011 bis zum Eintritt der Arbeitsunfä-

higkeit am 2. Mai 2015 (letzter Arbeitstag; vgl. nachfolgend B.c) zu 100 % 

als Hilfsabwart tätig (act. 127; act. 105; act. 126).  

B.  

B.a Am 17. Januar 2008 (Eingangsdatum) meldete sich der Versicherte 

zum Bezug von Leistungen der Invalidenversicherung an (act. 2). Er gab 

dabei insbesondere an, an einer medianen Diskushernie L5/S1 zu leiden. 

Die zuständige IV-Stelle D._______ (vgl. act. 16 f.; act. 32) nahm in der 

Folge berufliche und medizinische Abklärungen vor.  Am 6. April 2010 fand 

eine klinische Untersuchung des Versicherten durch den Regionalen Ärzt-

lichen Dienst (nachfolgend: RAD) statt (act. 63, S. 160 ff.). Im Schlussbe-

richt vom 20. April 2010 hielt der RAD fest, dass der Versicherte in der 

bisherigen Tätigkeit (als Speisewagen-Steward) seit 14. Mai 2007 zu 

100 % arbeitsunfähig sei. In einer angepassten Tätigkeit bestehe eine 

50%ige Arbeitsfähigkeit ab 28. März 2008 und eine volle Arbeitsfähigkeit 

ab 1. Juli 2008 (act. 63). Am 15. September 2010 teilte die IV-Stelle 

D._______ dem Versicherten mit, dass er Anspruch auf Arbeitsvermittlung 

habe (act. 74). Eine Kostengutsprache für eine Umschulung wurde mit Ver-

fügung vom 20. September 2010 abgelehnt mit der Begründung, dass dem 
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Versicherten ab dem 1. Juli 2008 eine angepasste Tätigkeit ganztags zu-

zumuten sei, womit der Invaliditätsgrad 0 % betrage (act. 75). Auf Veran-

lassung der IV-Stelle D._______ sprach die IV-Stelle für Versicherte im 

Ausland (nachfolgend: IVSTA oder Vorinstanz) dem Versicherten mit Ver-

fügung vom 25. Oktober 2010 eine befristete Viertelsrente der Invaliden-

versicherung mit Wirkung ab 1. Mai 2008 bis 30. September 2008 zu (act. 

81).  

B.b Gemäss Schlussbericht vom 22. März 2011 betreffend die durchge-

führte Arbeitsvermittlung konnte der Versicherte erfolgreich in den Arbeits-

markt eingegliedert werden. Er erhielt ab dem 1. März 2011 eine vollzeitli-

che Anstellung als Hilfsarbeiter im Bereich Liegenschaftsunterhalt bzw. als 

Hilfsabwart bei der E._______ & Co. in (…) (vgl. act. 105; act. 127). Mit 

Mitteilung vom 28. März 2011 hielt die IV-Stelle D._______ fest, dass die 

Arbeitsvermittlung erfolgreich abgeschlossen sei (act. 106).  

B.c Mit Schreiben vom 11. Juni 2015 liess der von der Organisation 

F._______ vertretene Versicherte unter Beilage von medizinischen Berich-

ten mitteilen, dass sich sein Gesundheitszustand deutlich verschlechtert 

habe (act. 107). Die IV-Stelle D._______ nahm daraufhin medizinische Ab-

klärungen vor und unterbreitete die Unterlagen dem RAD zur Beurteilung. 

Dieser hielt in seinem Schlussbericht vom 6. Juli 2016 fest, dass der Ver-

sicherte aufgrund der neu bestehenden Diagnosen c-ANCA assoziierte Va-

skulitits (Wegener Granulomatose), bullöses Pemphigoid und Pyoderma 

gangraenosum sowie den damit verbundenen erheblichen Funktionsein-

schränkungen der unteren Extremitäten seit Mai 2015 in der zuletzt ausge-

übten sowie in jeder anderen angepassten Tätigkeit zu 100 % arbeitsunfä-

hig sei. Bei einer allfälligen Rentenzusprache sei eine Revision nach einem 

Jahr vorzusehen (act. 125). Mit Verfügung vom 14. November 2016 sprach 

die IVSTA dem Versicherten eine ganze Invalidenrente mit Wirkung ab 1. 

Mai 2016 zu (act. 141).  

B.d Anlässlich der im September 2017 eingeleiteten Revision von Amtes 

wegen gab der Versicherte einen unveränderten Gesundheitszustand an 

(act. 149). In Würdigung der von der IV-Stelle D._______ eingeholten Ver-

laufsberichte der behandelnden Ärzte hielt der RAD am 4. Juli 2018 fest, 

dass die Berichte eine Besserung des Krankheitsbildes vermuten liessen, 

für eine endgültige Beurteilung aber zu dürftig seien. Er empfahl insbeson-

dere eine klinische Untersuchung des Versicherten durch den RAD (act. 

161, S. 418 ff.). Diese Untersuchung erfolgte am 27. August 2018 (vgl. act. 

166). Gestützt auf den entsprechenden Untersuchungsbericht hielt der 
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RAD im Schlussbericht vom 4. September 2018 fest, beim Versicherten 

bestehe trotz gesundheitlicher Beeinträchtigungen eine volle Arbeitsfähig-

keit in einer leidensadaptierten Tätigkeit seit 27. August 2018 (act. 166, S. 

432 ff.).  

B.e Mit Vorbescheid vom 7. September 2018 stellte die IV-Stelle 

D._______ dem Versicherten die Abweisung des Leistungsbegehrens be-

treffend berufliche Eingliederungsmassnahmen, namentlich Kostengut-

sprache für eine Umschulung und Arbeitsvermittlung, in Aussicht (act. 167). 

Mit einem weiteren Vorbescheid vom 7. September 2018 kündigte sie die 

Aufhebung der bisher ausgerichteten ganzen Rente an (act. 168). Dage-

gen liess der Versicherte am 19. November 2018 Einwand erheben und die 

Weiterausrichtung der ganzen Rente beantragen (act. 176).  

B.f Mit Verfügung vom 26. November 2018 wies die IVSTA einen Anspruch 

des Versicherten auf berufliche Eingliederungsmassnahmen ab (act. 178).  

B.g Am 5. Dezember 2018 verfügte die IVSTA die Aufhebung der ganzen 

Rente auf Ende des der Zustellung der Verfügung folgenden Monats und 

entzog einer allfälligen Beschwerde die aufschiebende Wirkung. Zur Be-

gründung hielt sie im Wesentlichen fest, dass gestützt auf die medizinische 

Untersuchung des RAD vom 27. August 2018 von einer Verbesserung des 

Gesundheitszustands des Versicherten auszugehen sei. Spätestens ab 

diesem Zeitpunkt sei ihm eine leidensangepasste Tätigkeit mit einem Pen-

sum von 100 % zuzumuten (act. 179).  

C.  

Gegen diese Verfügung erhob der Versicherte, vertreten durch Rechtsan-

wältin Monika Friedli, am 1. Februar 2019 Beschwerde beim Bundesver-

waltungsgericht und beantragte, die angefochtene Verfügung vom 5. De-

zember 2018 sei aufzuheben und die Vorinstanz zu verpflichten, ihm, so-

weit rechtens, eine Invalidenrente zu gewähren. Eventualiter sei die Verfü-

gung vom 5. Dezember 2018 aufzuheben und über seine gesetzlichen An-

sprüche sei neu zu befinden. Zur Begründung führte der Beschwerdeführer 

insbesondere aus, dass der RAD-Bericht, auf den die Vorinstanz einzig ab-

gestellt habe, die Beweisanforderungen nicht erfülle. So gehe der behan-

delnde Arzt von einer wesentlich geringeren Leistungsfähigkeit aus. Zudem 

bestünden auch noch Beeinträchtigungen aus augenärztlicher und ortho-

pädischer Sicht, sodass eine bi- bzw. polydisziplinäre Begutachtung ange-

zeigt gewesen wäre. Mit den bestehenden zahlreichen gesundheitlichen 

Einschränkungen wäre die Verwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit ohnehin 
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nicht mehr gegeben. Beim Einkommensvergleich hätte angesichts des 

sehr tiefen Valideneinkommens eine Parallelisierung erfolgen müssen. 

Ferner erscheine der von der Vorinstanz gewährte leidensbedingte Abzug 

von 10 % nicht angemessen. Angesichts der erheblichen Beeinträchtigun-

gen sei der Maximalabzug von 25 % gerechtfertigt (vgl. Akten im Be-

schwerdeverfahren [nachfolgend: BVGer-act.] 1).  

D.  

Mit Vernehmlassung vom 18. März 2019 beantragte die Vorinstanz, die Be-

schwerde sei abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu bestätigen. 

In der beigelegten Stellungnahme der IV-Stelle D._______ vom 13. März 

2019 wurde im Wesentlichen festgehalten, dass der auf einer persönlichen 

Untersuchung des Beschwerdeführers basierende RAD-Bericht vom 4. 

September 2018 die Anforderungen an den Beweiswert medizinischer Be-

richte vollumfänglich erfülle. Der Umstand allein, dass kein Gutachten für 

notwendig erachtet worden sei, vermöge keine Zweifel an der Einschät-

zung des RAD zu schüren. Der ausgeglichene Arbeitsmarkt, welcher auch 

sogenannte Nischenarbeitsplätze umfasse, kenne genügend Tätigkeiten, 

welche die funktionellen Einschränkungen des Beschwerdeführers berück-

sichtigten. Betreffend den Einkommensvergleich sei keine Parallelisierung 

der Vergleichseinkommen vorzunehmen, da sich der Beschwerdeführer 

mit einem unterdurchschnittlichen Lohn zufriedengegeben habe. Der Ab-

zug vom Tabellenlohn in Höhe von 10 % sei unter Berücksichtigung der 

gesamten Umstände erfolgt. Inwiefern dabei das der IV-Stelle zustehende 

Ermessen überschritten oder missbraucht worden sein solle, werde vom 

Beschwerdeführer nicht dargelegt (BVGer-act. 6).  

E.  

In seiner Replik vom 9. Mai 2019 hielt der Beschwerdeführer an den be-

schwerdeweise gestellten Rechtsbegehren fest. Er erklärte hauptsächlich, 

dass sich aufgrund der der Beurteilung des RAD widersprechenden Fest-

stellungen des behandelnden Arztes erhebliche Zweifel an der Richtigkeit 

und Vollständigkeit der von der Vorinstanz getroffenen Abklärungen ergä-

ben. Zudem verfügten die beiden beurteilenden RAD-Ärzte nicht über die 

Fachkompetenz für Beurteilungen auf augenärztlichem und hautärztlichem 

Gebiet. Dass sich auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt eine Stelle finden 

lasse, werde bestritten. Im Weiteren habe er sich entgegen den Ausführun-

gen der Vorinstanz nicht mit einem vergleichsweise niedrigen Einkommen 

zufriedengegeben, sondern ein höherer Verdienst sei ihm aufgrund seiner 

persönlichen Voraussetzungen nicht möglich gewesen. Ferner sei bei den 
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unstreitig vorliegenden erheblichen gesundheitlichen Einschränkungen ein 

höherer Tabellenlohnabzug als nur 10 % vorzunehmen (BVGer-act. 9).  

F.  

Mit Duplik vom 7. Juni 2019 schloss die Vorinstanz erneut auf Beschwer-

deabweisung und Bestätigung der angefochtenen Verfügung. In der beige-

legten Stellungnahme vom 3. Juni 2019 führte die IV-Stelle D._______ aus, 

dass sie vollumfänglich an ihrer Stellungnahme vom 13. März 2019 fest-

halte und nichts mehr beizufügen habe (BVGer-act. 11).   

G.  

Auf die weiteren Vorbringen und Beweismittel wird – soweit entscheidwe-

sentlich – in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen. 

 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Behandlung der vorliegenden Be-

schwerde zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d VGG; Art. 69 Abs. 1 Bst. b 

IVG [SR 831.20]). Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht rich-

tet sich grundsätzlich nach dem VwVG (SR 172.021 [Art. 37 VGG]). Vor-

behalten bleiben gemäss Art. 3 Bst. dbis VwVG die besonderen Bestim-

mungen des ATSG (SR 830.1). Der Beschwerdeführer ist als Adressat der 

angefochtenen Verfügung durch diese besonders berührt und hat ein 

schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Abänderung, weshalb 

er zur Erhebung der Beschwerde legitimiert ist (Art. 59 ATSG; Art. 48 

Abs. 1 VwVG). Nachdem auch der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet 

wurde (BVGer-act. 4), ist auf die innert Frist (Zustellung der Verfügung am 

20. Dezember 2018, vgl. BVGer-act. 7; Fristenstillstand vom 18. Dezember 

bis und mit 2. Januar, vgl. Art. 22a Abs. 1 lit. c VwVG) und formgerecht 

eingereichte Beschwerde einzutreten (Art. 60 Abs. 1 ATSG und Art. 60 

Abs. 2 i.V.m. Art. 38 Abs. 4 Bst. c ATSG; Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 und 

Art. 63 Abs. 4 VwVG). 

2.  

Anfechtungsobjekt und damit Begrenzung des Streitgegenstandes des 

vorliegenden Beschwerdeverfahrens (vgl. BGE 131 V 164 E. 2.1) bildet 

einzig die Verfügung vom 5. Dezember 2018, mit welcher die Vorinstanz 

die ganze Rente des Beschwerdeführers per 1. Februar 2019 aufgehoben 
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hat. Streitig und zu prüfen ist somit, ob die Vorinstanz die bisher ausgerich-

tete Rente des Beschwerdeführers zu Recht aufgehoben hat. 

 

3.  

3.1 Das Sozialversicherungsgericht stellt bei der Beurteilung einer Streit-

sache in der Regel auf den bis zum Zeitpunkt des Erlasses der streitigen 

Verwaltungsverfügung (hier: 5. Dezember 2018) eingetretenen Sachver-

halt ab (BGE 132 V 215 E. 3.1.1). Tatsachen, die jenen Sachverhalt seither 

verändert haben, sollen im Normalfall Gegenstand einer neuen Verwal-

tungsverfügung sein (BGE 121 V 362 E. 1b). 

3.2 In zeitlicher Hinsicht sind grundsätzlich diejenigen Rechtssätze mass-

geblich, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes 

Geltung haben (BGE 143 V 446 E. 3.3; 139 V 335 E. 6.2; 138 V 475 E. 3.1). 

Deshalb finden die Vorschriften Anwendung, die spätestens beim Erlass 

der Verfügung vom 5. Dezember 2018 in Kraft standen; weiter aber auch 

Vorschriften, die zu jenem Zeitpunkt bereits ausser Kraft getreten waren, 

die aber für die Beurteilung allenfalls früher entstandener Leistungsansprü-

che von Belang sind. 

3.1 Der Beschwerdeführer besitzt die italienische Staatsangehörigkeit und 

wohnt in Italien. Damit gelangen das Freizügigkeitsabkommen vom 

21. Juni 1999 (FZA, SR 0.142.112.681) und die Regelwerke der Gemein-

schaft zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit gemäss An-

hang II des FZA, insbesondere die für die Schweiz am 1. April 2012 in Kraft 

getretenen Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 (SR 0.831.109.268.1) und Nr. 

987/2009 (SR 0.831.109.268.11), zur Anwendung (BGE 138 V 533 E. 2.1). 

Seit dem 1. Januar 2015 sind auch die durch die Verordnungen (EU) 

Nr. 1244/2010, Nr. 465/2012 und Nr. 1224/2012 erfolgten Änderungen in 

den Beziehungen zwischen der Schweiz und den EU-Mitgliedstaaten an-

wendbar. Das Vorliegen einer anspruchserheblichen Invalidität beurteilt 

sich indes auch im Anwendungsbereich des FZA und der Koordinierungs-

vorschriften nach schweizerischem Recht (vgl. BGE 130 V 253 E. 2.4; Ur-

teil des BGer 9C_573/2012 vom 16. Januar 2013 E. 4; Art. 46 Abs. 3 und 

Anhang VII der Verordnung (EG) Nr. 883/2004). 
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4.  

4.1 Die Vorinstanz ist gemäss Begründung der angefochtenen Verfügung 

vom 5. Dezember 2018 von einer erheblichen Verbesserung des Gesund-

heitszustands des Beschwerdeführers und damit von einem Revisions-

grund im Sinne von Art. 17 Abs. 1 ATSG ausgegangen. 

4.2 Ändert sich der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Ren-

tenbezügers erheblich, so wird die Rente von Amtes wegen oder auf Ge-

such hin für die Zukunft entsprechend erhöht, herabgesetzt oder aufgeho-

ben (Art. 17 Abs. 1 ATSG). Anlass zur Rentenrevision gibt nach der Recht-

sprechung jede wesentliche Änderung in den tatsächlichen Verhältnissen, 

die geeignet ist, den Invaliditätsgrad und damit den Rentenanspruch zu 

beeinflussen (BGE 130 V 343 E. 3.5). Eine bloss unterschiedliche Beurtei-

lung eines im Wesentlichen gleich gebliebenen Sachverhaltes stellt dage-

gen praxisgemäss keine revisionsbegründende Änderung dar (BGE 112 V 

372 E. 2b; Urteil des BGer 8C_373/2012 vom 25. Oktober 2012). Liegt ein 

Revisionsgrund vor, ist der Rentenanspruch in rechtlicher und tatsächlicher 

Hinsicht umfassend zu prüfen, wobei keine Bindung an frühere Beurteilun-

gen besteht (BGE 141 V 9 E. 2.3 m.H.). Ist eine anspruchserhebliche Än-

derung des Sachverhalts nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit er-

stellt, bleibt es nach dem Grundsatz der materiellen Beweislast beim bis-

herigen Rechtszustand (vgl. Urteil des BGer 9C_273/2014 vom 16. Juni 

2014 E. 3.1.1 m.H.). Vorbehalten bleiben als mögliche Rückkommenstitel 

insbesondere die Wiedererwägung (Art. 53 Abs. 2 ATSG) und die pro-

zessuale Revision (Art. 53 Abs. 1 ATSG; vgl. Urteil des BGer 9C_417/2017 

vom 19. April 2018 E. 2.4).  

4.3 Um das Ausmass der Arbeitsfähigkeit zu beurteilen und damit den In-

validitätsgrad bemessen zu können, ist die Verwaltung (und im Beschwer-

defall das Gericht) auf Unterlagen angewiesen, die ärztliche und gegebe-

nenfalls auch andere Fachleute zur Verfügung zu stellen haben. Aufgabe 

des Arztes oder der Ärztin ist es, den Gesundheitszustand zu beurteilen 

und dazu Stellung zu nehmen, in welchem Umfang und bezüglich welcher 

Tätigkeiten die versicherte Person arbeitsunfähig ist. Im Weiteren sind die 

ärztlichen Auskünfte eine wichtige Grundlage für die Beurteilung der Frage, 

welche Arbeitsleistungen der versicherten Person noch zugemutet werden 

können (BGE 132 V 93 E. 4; 125 V 256 E. 4).  
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4.4 Hinsichtlich des Beweiswertes eines Arztberichtes ist entscheidend, ob 

dieser für die streitigen Belange umfassend ist, auf allseitigen Untersu-

chungen beruht, auch die geklagten Beschwerden berücksichtigt, in Kennt-

nis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden ist, in der Darlegung der 

medizinischen Zusammenhänge und in der Beurteilung der medizinischen 

Situation einleuchtet, ob die Schlussfolgerungen der Experten begründet 

sind (BGE 134 V 231 E. 5.1; 125 V 351 E. 3a) und ob der Arzt über die 

notwendigen fachlichen Qualifikationen verfügt (Urteil des BGer 

9C_736/2009 vom 26. Januar 2010 E. 2.1).  

4.5 Der Beweiswert eines zwecks Rentenrevision erstellten Gutachtens 

hängt wesentlich davon ab, ob es sich ausreichend auf das Beweisthema 

– erhebliche Änderung(en) des Sachverhalts – bezieht. Die Feststellung 

einer revisionsbegründenden Veränderung erfolgt durch eine Gegenüber-

stellung eines vergangenen und des aktuellen Zustands. Gegenstand des 

Beweises ist somit das Vorhandensein einer entscheidungserheblichen 

Differenz in den den medizinischen Unterlagen zu entnehmenden Tatsa-

chen. Die Feststellung des aktuellen gesundheitlichen Befunds und seiner 

funktionellen Auswirkungen ist zwar Ausgangspunkt der Beurteilung; sie 

erfolgt aber nicht unabhängig, sondern wird nur entscheidungserheblich, 

soweit sie tatsächlich einen Unterschied auf der Seinsebene zum früheren 

Zustand wiedergibt. Einer für sich allein betrachtet vollständigen, nachvoll-

ziehbaren und schlüssigen medizinischen Beurteilung, die im Hinblick auf 

eine erstmalige Beurteilung der Rentenberechtigung beweisend wäre, 

mangelt es daher in der Regel am rechtlich erforderlichen Beweiswert, 

wenn sich die (von einer früheren abweichende) ärztliche Einschätzung 

nicht hinreichend darüber ausspricht, inwiefern eine effektive Veränderung 

des Gesundheitszustands stattgefunden hat. Wegen des vergleichenden 

Charakters des revisionsrechtlichen Beweisthemas und des Erfordernis-

ses, erhebliche faktische Veränderungen von bloss abweichenden Bewer-

tungen abzugrenzen, muss deutlich werden, dass die Fakten, mit denen 

die Veränderung begründet wird, neu sind oder dass sich vorbestandene 

Tatsachen in ihrer Beschaffenheit oder ihrem Ausmass substantiell verän-

dert haben. Die Feststellung über eine seit der früheren Beurteilung einge-

tretene tatsächliche Änderung ist genügend untermauert, wenn die ärztli-

chen Sachverständigen aufzeigen, welche konkreten Gesichtspunkte in 

der Krankheitsentwicklung und im Verlauf der Arbeitsunfähigkeit zu ihrer 

neuen diagnostischen Beurteilung und Einschätzung des Schweregrads 

der Störungen geführt haben (Urteile des BGer  8C_170/2017 vom 13. Ok-

tober 2017 E. 5.2 m.H.; 9C_143/2017 vom 7. Juni 2017 E. 4.1).   
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4.6 Als zeitliche Vergleichsbasis für die Beurteilung der Frage, ob bis zum 

Abschluss eines Rentenrevisionsverfahrens eine anspruchsrelevante Än-

derung des Invaliditätsgrades eingetreten ist, dient die letzte Beurteilung 

(rechtskräftige Verfügung), welche auf einer materiellen Prüfung des Ren-

tenanspruches mit rechtskonformer Sachverhaltsabklärung, Beweiswürdi-

gung und – bei Anhaltspunkten für eine Änderung in den erwerblichen Aus-

wirkungen eines Gesundheitsschadens – Durchführung eines Einkom-

mensvergleichs beruht (BGE 133 V 108 E. 5.4; Urteile des BGer I 803/06 

vom 21. Februar 2007 E. 4.1; 9C_555/2012 vom 25. Juli 2013 E. 4.1). 

Vorliegend ist die Verfügung vom 14. November 2016 als Vergleichsbasis 

heranzuziehen. Mit dieser Verfügung wurde gestützt auf die Aktenbeurtei-

lung des RAD vom 6. Juli 2016, wonach in der bisherigen Tätigkeit als Lie-

genschaftspfleger bzw. Hilfsabwart sowie in einer angepassten Tätigkeit 

eine 100 %ige Arbeitsunfähigkeit bestehe (act. 125), eine ganze IV-Rente 

mit Wirkung ab 1. Mai 2016 zugesprochen (act. 141).  

4.7 Bis zum Zeitpunkt des Erlasses der Verfügung vom 14. November 2016 

liegen insbesondere folgende medizinischen Unterlagen vor: 

4.7.1 Gestützt auf den Bericht von Dr. med. G._______, Facharzt für Innere 

Medizin, spez. Rheumaerkrankungen, vom 28. März 2008 (act. 29), den 

RAD-Untersuchungsbericht von Dr. med. H._______, Fachärztin für Phy-

sikalische Medizin und Rehabilitation, vom 6. April 2010 (act. 63, S. 160 ff.) 

sowie den CT-Befund der LWS L3 bis S1 vom 4. Februar 2010 (act. 62) 

gab RAD-Arzt Dr. med. I._______, Facharzt für Allgemeine Medizin, in sei-

nem Schlussbericht vom 20. April 2010 folgende Diagnosen an: chroni-

sches lumbospondylogenes Syndrom linksbetont bei Wirbelfehlhaltung/-

Fehlform, bei muskulären Verkürzungen und Verspannungen, bei Osteo-

chondrose und Spondylarthrose L5/S1 sowie bei median bis paramedian 

linker Diskushernie L5/S1. Es bestehe eine 100%ige Arbeitsunfähigkeit in 

der bisherigen Tätigkeit als Steward ab 14. Mai 2007. In einer angepassten 

Tätigkeit bestehe ab dem 28. März 2008 eine 50%ige und ab dem 1. Juli 

2008 keine Arbeitsunfähigkeit mehr (act. 63, S. 157 ff.). 

4.7.2 Gemäss den medizinischen Dokumentationen aus dem Jahr 2015 

kam es am 2. Mai 2015 zu einem Ereignis, bei welchem der Beschwerde-

führer bei der Gartenarbeit mit einem Trimmgerät/Rasenmäher an den Un-

terschenkeln von Kieselsteinen getroffen wurde, was zu kleinen Läsionen 

führte, welche nicht mehr abheilten (vgl. Unterlagen der Krankentaggeld-

versicherung, act. 202, S. 702, S. 735 f.). Es folgte vom 18. bis 22. Mai 
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2015 eine Hospitalisation im Spital J._______, wo der Beschwerdeführer 

aufgrund der Befunde dermale Nekrose praetibial rechter Unterschenkel 

(ca. 20x20cm) und lateraler linker Unterschenkel (5x5cm) operativ behan-

delt wurde (act. 107, S. 265). Im Austrittsbericht von Dr. med. K._______, 

Spital J._______, vom 19. Mai 2015 wurde als Hauptdiagnose der drin-

gende Verdacht auf Pyoderma gangraenosum bei Diabetes mellitus Typ II, 

ED 2008, unter "OAD", angegeben. Als Nebendiagnosen wurden folgende 

erwähnt: Hypercholesterinämie, lumbale OP (L5-S1; 2013) und Leistenher-

nien-OP (2013). In der Beurteilung hielt Dr. K._______ fest, dass der initiale 

Verdacht eines Pyoderma gangraenosum durch den zugezogenen Derma-

tologen klinisch bestätigt worden sei (act. 107, S. 257 und S. 264). Im His-

tologiebericht des Spitals J._______ vom 29. Mai 2015 wurde als Diagnose 

eine kutane phlegmonöse Ulcera mit wahrscheinlich thrombosierender Va-

skulopathie angegeben und die Empfehlung für eine hochdosierte Steroid-

therapie und immunsuppressive Therapie ausgesprochen (act. 107, S. 265 

f.). Vom 23. Mai bis 3. Juni 2015 war der Beschwerdeführer stationär im 

Spital in (…), wo zahlreiche Untersuchungen durchgeführt wurden (vgl. 

insb. Koloskopie mit normalem Befund, act. 107, S. 260; Ultraschall des 

Bauchraumes mit dem Befund Fettleber, act. 107, S. 259).  

4.7.3 Die RAD-Ärzte Dr. med. L._______, Facharzt für Physikalische Me-

dizin und Rehabilitation, und Dr. I._______ gaben in ihrer Stellungnahme 

vom 24. Juni 2015 folgende provisorische Diagnosen an: (1) Pyoderma 

gangraenosum, (2) Status nach Exzision, Debridement am 18. Mai 2015, 

(3) Hepatosteatose, (4) Diabetes mellitus Typ II, ED 2008, (5) Status nach 

lumbaler OP L5/S1 und Status nach Leistenhernien-OP 2013 (act. 108). In 

der Beurteilung hielten sie fest, dass seit der letzten Überprüfung eine Leis-

tenhernien-OP und eine Bandscheiben-OP durchgeführt worden seien, 

was aber nicht rentenrelevant sein dürfte. Des Weiteren sei im Mai 2015 

ein Pyoderma gangraenosum (Hauterkrankung mit Geschwulstbildung) 

aufgetreten. Bei komplikationslosem Verlauf könne davon ausgegangen 

werden, dass in absehbarer Zeit wieder eine Arbeitsfähigkeit bestehe (act. 

108).  

4.7.4 Im Bericht vom 2. September 2015 der Klinik M._______ in (…), Ab-

teilung Rheumatologie, gab Dr. med. N._______ an, dass diagnostisch ein 

Pyoderma gangraenosum und ein Pemphigoid am Auge (Lichtempfindlich-

keit, Visusminderung und Augenschmerzen) vorlägen. Unter Berücksichti-

gung des Hautbildes, der positiven Befunde von c-ANCA und fäkalem Cal-

protectin sowie der angegebenen gastrointestinalen Symptome (abdomi-

nale Schmerzen, häufiger Durchfall und Blut im Stuhl) sei – trotz negativem 
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Koloskopiebefund – eine entzündliche intestinale Erkrankung wahrschein-

licher als eine Vaskulitis. Es werde ein hochauflösendes CT des Thorax 

sowie eine gastroenterologische Untersuchung empfohlen. Derzeit sei die 

Steroidtherapie fortzusetzen (act. 115, S. 281 f.).  

4.7.5 Im Bericht vom 15. Dezember 2015 gab der Hausarzt des Beschwer-

deführers, Dr. med. O._______, folgende Diagnosen an: bullöses Pemphi-

goid an den Beinen mit geschwürbildenden Läsionen seit Mai 2015 sowie 

Diabetes mellitus seit 2011. Seit Mai 2015 bestehe eine 100%ige Arbeits-

unfähigkeit bis auf Weiteres. Die Prognose sei ungewiss (act. 114, 115).  

4.7.6 Im Bericht der Klinik M._______ in (…), Abteilung Rheumatologie, 

vom 26. Februar 2016 hielt Dr. med. P._______ fest, dass kürzlich ein Ein-

griff am rechten Auge wegen perforierender Skleromalazie erfolgt sei (Re-

paratur des Staphyloms der Lederhaut mit Gewebetransplantation). Bei 

der gastroenterologischen Untersuchung vom 17. Dezember 2015 habe 

eine entzündliche Darmerkrankung ausgeschlossen werden können. Das 

Pyoderma gangraenosum gelte als ausgeheilt und die Steroidtherapie 

werde reduziert. Bei bestehendem Verdacht auf systemische Vaskulitis 

werde eine Therapie mit Methotrexat eingeleitet, obwohl die Kriterien für 

assoziierte c-ANCA-Vaskulitis nicht vollständig erfüllt seien. Es seien eine 

augenärztliche Folgeuntersuchung sowie eine gastroenterologische Nach-

untersuchung notwendig (act. 117). 

4.7.7 In ihrer Stellungnahme vom 29. Februar 2016 gaben die RAD-Ärzte 

Dres. L._______ und I._______ unter Berücksichtigung der neu vorliegen-

den Berichte folgende provisorische Diagnosen an: Pyoderma gangraeno-

sum, bullöses Pemphigoid, Status nach OP bei perforierender Skleromala-

zie rechtes Auge und Status nach DH OP L5/S1 2012. Als Diagnosen ohne 

Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit führten sie den Status nach Leisten-

hernien-OP 2013, Diabetes mellitus und Hepatosteatosis an. In der Beur-

teilung hielten sie fest, dass unter entsprechender Therapie eine Besse-

rung der Läsionen an den unteren Extremitäten habe erzielt werden kön-

nen, eine Arbeitsfähigkeit bestehe laut Arztbericht aber nicht. Die immer 

wieder auftretenden Durchfallerkrankungen seien noch in Abklärung. Die 

im Jahr 2012 durchgeführte Bandscheiben-OP dürfte zu einer zeitweisen 

Arbeitsunfähigkeit von ca. 3 - 4 Monaten geführt haben. Dokumentationen 

hierzu lägen aber nicht vor (act. 116). 
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4.7.8 In seinem Verlaufsbericht vom 11. Juni 2016 attestierte Dr. 

O._______ dem Beschwerdeführer weiterhin eine 100%ige Arbeitsunfä-

higkeit. Es bestünden Schmerzen und funktionelle Einschränkungen der 

Beine (Unfähigkeit zum aufrechten Stehen sowie Gehunfähigkeit) sowie 

eine allgemeine Asthenie (act. 122, 123). Dr. O._______ legte einen Be-

richt der Klinik M._______ in (…) betreffend eine rheumatologische Kon-

trolluntersuchung vom 1. Juni 2016 bei. Darin wurden folgende Diagnosen 

angegeben: Pyoderma gangraenosum/Pemphigus und c-ANCA-Positivität 

mit niedrigem Titer. Es wurde festgehalten, dass sich bei der augenärztli-

chen Nachuntersuchung Anfang Mai eine weitere Verschlechterung ge-

zeigt habe. Der Beschwerdeführer klage gegenwärtig über deutliche 

Schmerzen im rechten Auge und über seit einigen Tagen bestehenden 

wechselnden Stuhlgang. Es werde eine gastroenterologische Nachunter-

suchung empfohlen bei Verdacht auf "IBD" (chronische entzündliche 

Darmerkrankung; act. 123, S. 312 ff.).  

4.7.9 In seinem Schlussbericht vom 6. Juli 2016 gab RAD-Arzt Dr. 

L._______ gestützt auf die vorliegenden Berichte folgende Hauptdiagno-

sen mit Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit an: (1) c-ANCA assoziierte 

Vaskulitis (Wegener Granulomatose), (2) bullöses Pemphigoid und (3) 

Pyoderma gangraenosum. Ohne Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit be-

stehe die Diagnose Diabetes mellitus. In der Beurteilung hielt er fest, dass 

beim Beschwerdeführer derzeit erhebliche Funktionseinschränkungen der 

unteren Extremitäten vorlägen. Der aufrechte Gang sei derzeit stark einge-

schränkt, ebenso wie das Allgemeinbefinden. In diesem Zustand sei der 

Beschwerdeführer derzeit nicht arbeitsfähig. Es bestehe sowohl in der zu-

letzt ausgeübten Tätigkeit als Liegenschaftspfleger als auch in einer lei-

densangepassten Tätigkeit eine 100%ige Arbeitsunfähigkeit ab Mai 2015. 

In der angestammten Tätigkeit bestehe bereits seit 2007 eine 100%ige Ar-

beitsunfähigkeit (act. 125). 

4.7.10 Entlassungsbericht der Klinik M._______ in (…), Abteilung Rheu-

matologie, vom 7. Juli 2016 betreffend den stationären Aufenthalt des Be-

schwerdeführers vom 27. Juni bis 7. Juli 2016. Es wurde festgehalten, dass 

der Beschwerdeführer wegen anhaltender Sehstörungen und temporalen 

Kopfschmerzen eingewiesen worden sei. Vorausgegangen sei ein 

Pyoderma gangraenosum bei Verdacht auf assoziierte ANCA-Vaskulitis. 

Nach Durchführung diverser Untersuchungen (blutchemische Untersu-

chungen, bildgebende Untersuchungen, augenärztliche, gastroenterologi-

sche und HNO-Untersuchung) wurden folgende Entlassungsbefunde ge-

nannt: c-ANCA positiv und Schrumpfung des Hornhautpatches wegen 
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Skleromalacia perforans. Es wurde festgehalten, dass es zum gegenwär-

tigen Zeitpunkt keine Anzeichen gebe, die auf das Vorhandensein einer 

systemischen Vaskulitis schliessen liessen. Die Skleromalacia perforans 

bleibe theoretisch die einzige Erscheinung, die potentiell einer solchen 

Problematik zuzuschreiben wäre. Empfohlen würden regelmässige rheu-

matologische Folgeuntersuchungen sowie die Fortführung der Therapie 

mit Methotrexat (act. 203, S. 717 ff.). Ausserdem wurde gemäss gastro-

enterologischem Konsil eine Gastroskopie mit duodenaler Biopsie zur Su-

che nach Anti-Endomysium empfohlen (act. 203, S. 719). 

4.7.11 Bericht von Dr. med. Q._______, Arzt für Allgemeinmedizin, vom 

19. August 2016 betreffend die am 16. August 2016 im Auftrag der zustän-

digen Krankentaggeldversicherung durchgeführte vertrauensärztliche Un-

tersuchung. Dr. Q._______ hielt fest, dass sich im Vergleich zu den voran-

gegangenen Monaten ein insgesamt besseres Bild zeige, zumindest be-

züglich der Hautproblematik mit der gegenwärtigen immunsuppressiven 

und Steroidtherapie. Die chirurgisch-dermatologische Behandlung der 

Hautveränderungen habe die Behebung der prätibialen Schäden beidseits 

ermöglicht. Anamnestisch sei der Diabetes mellitus mit der gegenwärtigen 

Therapie zufriedenstellend eingestellt. Im Jahr 2012 sei ein Eingriff wegen 

eines Lenden-Bandscheibenvorfalls L5-S1 erfolgt mit hervorragendem 

funktionellem Resultat. In der bisherigen Tätigkeit als "Gärtner/Mädchen 

für alles mit Reinigungsarbeiten" sei der Beschwerdeführer vollständig ar-

beitsunfähig, voraussichtlich definitiv. Doch für eine leichte und angemes-

sene Tätigkeit mit regelmässigen Arbeitszeiten, vorwiegend im Sitzen, in 

sauberer Umgebung, die nicht gefährlich sei und für die keine Notwendig-

keit für binokulares Sehen bestehe, sollte mindestens ab 1. September 

2016 eine 50%ige Arbeitsfähigkeit gegeben sein (act. 203, S. 710 f.). 

4.8 Im Zeitraum nach Erlass der rentenzusprechenden Verfügung vom 

14. November 2016 bis zum Erlass der vorliegend angefochtenen renten-

aufhebenden Verfügung vom 5. Dezember 2018 liegen im Wesentlichen 

folgende Berichte bei den Akten:  

4.8.1 Im Bericht der Klinik M._______ in (…), Abteilung Rheumatologie, 

vom 13. Februar 2017 hielt Dr. med. R._______ fest, dass der Beschwer-

deführer über Blutstuhl seit Januar klage, verbunden mit täglichen Bauch-

krämpfen und Verstopfung. Zudem bestehe ein Gewichtsverlust von ca. 5 

kg innerhalb eines Monats. Die gastroenterologische Nachuntersuchung 

habe noch nicht stattgefunden. Aufgrund der berichteten geringen Kon-

trolle der Blutwerte sei eine Nachuntersuchung der Insulintherapie mit dem 
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Diabetologen notwendig. Bei der allgemeinen Untersuchung zeigten sich 

Narben des Pyoderma gangraenosum. Im Weiteren klage der Beschwer-

deführer seit einiger Zeit über Parästhesie der Beine, sodass ein Elektro-

myogramm sinnvoll sei (Verdacht auf diabetische Neuropathie). Im Übrigen 

sei die medikamentöse Therapie (Steroide [mit reduzierter Dosis auf au-

genärztliche Empfehlung] und Methotrexat) fortzuführen (act. 144, S. 371 

ff.). 

4.8.2 Ärztlicher Bericht der Dres. med. S._______ und T._______ (Fach-

arztqualifikationen unbekannt) vom 28./29. März 2017 zuhanden der italie-

nischen Sozialversicherung (Formular E213 IT): Als Diagnosen/diagnosti-

sche Befunde wurden folgende angegeben: (1) insulinabhängiger Diabetes 

mellitus, ungenügend therapiert, (2) systemische Vaskulitis mit Kortison- 

und immunsuppressiver Therapie, (3) Narben an den unteren Gliedmas-

sen in Folge von Pyoderma gangraenosum, (4) Folgen von Skleromalacia 

am rechten Auge, behandelt mit skleraler Plastik, Visus rechtes Auge 

10/10, linkes Auge 10/10, und (5) Folgen von Eingriff an der Lendenwirbel-

säule. Es wurde festgehalten, dass die Funktionseinschränkungen mode-

rat seien und der Beschwerdeführer in einer leidensangepassten Tätigkeit 

arbeitsfähig sei. Die Arbeitsleistung sei herabgesetzt, weil die Gebrauchs-

fähigkeit der Sinnesorgane, der Hände, usw. eingeschränkt sei (act. 144, 

S. 374 ff.) 

4.8.3 Im Verlaufsbericht vom 10. November 2017 gab Dr. O._______ an, 

der Beschwerdeführer sei aufgrund der Steifheit, Schmerzen und reduzier-

ten Sehfähigkeit weiterhin zu 100 % arbeitsunfähig. Es bestehe eine chro-

nische Pathologie mit unbestimmter Prognose (act. 151, 152). 

4.8.4 Augenärztlicher Bericht von Dr. med. U._______ vom 19. Juni 2018 

(Datum letzte Kontrolle) zuhanden der IV-Stelle D._______: Als Diagnose 

mit Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit gab sie eine Skleromalacia am 

rechten Auge an und hielt fest, dass die Augensituation stabil und der Horn-

haut-Patch in situ sei. Betreffend Arbeitsfähigkeit sei die Ausübung der bis-

herigen Tätigkeit nicht mehr möglich. Arbeiten in staubiger Umgebung oder 

mit erdigem Material (Erhöhung des Endophthalmitis-Risikos) sowie mit 

Anstrengungen und Druckerhöhung auf Kopfniveau verbundene Tätigkei-

ten (mögliches Nachgeben des Patches mit Augapfelperforation) dürften 

nicht ausgeübt werden. Hinsichtlich des zumutbaren zeitlichen Umfangs 

einer leidensangepassten Tätigkeit bedürfe es der Beurteilung durch einen 

Facharzt für Arbeitsmedizin (act. 158).  
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4.8.5 Rheumatologischer Bericht von Dr. R._______, Klinik M._______ in 

(…), Abteilung Rheumatologie, vom 18. Juni 2018 zuhanden der IV-Stelle 

D._______. Es wurden folgende Diagnosen/Befunde angegeben: (1) c-

ANCA+, (2) früher Pyoderma gangraenosum, (3) Durchfall mit anhaltender 

Blutung, (4) Skleromalacia perforans und (4) Verdacht auf Granulomatose 

mit Polyangiitis, in Prüfung. Dr. R._______ hielt fest, dass gegenwärtig eine 

gute klinische Kontrolle der Rheumaerkrankung mit Erhöhung der Transa-

minasen, wahrscheinlich pharmakogen, bestehe. Das Krankheitsbild sei 

stationär. Er wies darauf hin, dass eine Beurteilung des Beschwerdeführers 

durch einen Facharzt für Arbeitsmedizin notwendig sei (act. 159). 

4.8.6 In seiner Stellungnahme vom 4. Juli 2018 gab RAD-Arzt Dr. 

L._______ folgende provisorische Diagnosen an: (1) Perforierende Sklero-

malazie (Status nach OP), (2) Wegener Granulomatose, (3) Status nach 

DH OP L5/S1 2012 und (4) Status nach Pyoderma gangraenosum. In der 

Beurteilung hielt Dr. L._______ fest, dass die Berichte der Dres. U._______ 

und R._______ eine Besserung des Krankheitsbildes vermuten liessen, al-

lerdings seien die Angaben für eine endgültige Beurteilung zu dürftig. Mit-

tels Anfrage an die behandelnden Ärzte sei zu klären, wie der klinische 

Verlauf sei, ob das Pyoderma gangraenosum noch bestehe und wie die 

Arbeitsfähigkeit in einer leichten Tätigkeit eingeschätzt werde. Zudem solle 

der Beschwerdeführer für eine Untersuchung beim RAD einbestellt werden 

(act. 161). 

4.8.7 Im RAD-Untersuchungsbericht vom 27. August 2018 gab die unter-

suchende Ärztin Dr. med. V._______, Fachärztin für Innere Medizin, fol-

gende Diagnosen an: (1) Granulomatöse Polyangiitis (M. Wegener), 

c-ANCA positiv M31.3: Methotrexat ab 2.2016, Pyoderma gangraenosa 

Unterschenkel beidseits 5.2015 (DD: cutane Manifestation Grunderkran-

kung), rückläufig unter systemischen Steroiden, persistierende Narbenbil-

dung, perforierende Skleromalazie Auge rechts, Status nach Corneatrans-

plantation 2.2016, Visus rechts 0.8, links 1.0; Verdacht auf Gesichtsfeldein-

schränkung Quadrant rechts aussen, rückläufig unter lokalen Steroiden, 

Nierenfunktion Clearence gem UL 91 ml/min 7.2018, Verdacht auf 

periphere Neuropathie US beidseits mit Dysästhesie und vermindertem 

Vibrationssinn, (2) Diabetes mellitus II: insulinpflichtig unter Kortikosteroi-

den, HbA1c 9.2% 7.2018, (3) Status nach Bandscheibenoperation 2012 

lumbal, (4) Status nach Inguinalhernienoperation und (5) Status nach Zir-

kumcision (act. 166). Zur Beurteilung hielt Dr. V._______ fest, dass der Be-

schwerdeführer neben einer degenerativen und operativ behandelten Wir-
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belsäulenpathologie an einer Autoimmunerkrankung mit bei ihm vorwie-

gend Manifestationen an der Haut und am rechten Auge leide. Er sei im-

munsuppressiv therapiert und der Zustand sei bislang stabil. Im Vergleich 

zu 2015 hätten die ausgedehnten Defekte im Unterschenkelbereich ge-

deckt werden können. Das Gewebe sei aber sehr empfindlich. Die Augen-

beteiligung rechts habe zu einer Einschränkung des Visus und einer Quad-

ranteneinschränkung geführt. Hinsichtlich der Arbeitsfähigkeit sei die bis-

herige Tätigkeit als "Gartenarbeiter" weiterhin nicht möglich. In einer opti-

mal angepassten Tätigkeit sei aus internistischer Sicht ab Untersuchungs-

datum eine volle Arbeitsfähigkeit gegeben. Auch der Beschwerdeführer 

selbst sehe sich in einer angepassten Tätigkeit als arbeitsfähig (act. 166).  

4.8.8 RAD-Arzt Dr. L._______ gab in seinem Schlussbericht vom 4. Sep-

tember 2018 folgende Hauptdiagnosen mit Auswirkungen auf die Arbeits-

fähigkeit an: (1) Status nach Bandscheiben-OP L5/S1 2012, (2) M. Wege-

ner, granulomatöse Polyangiitis M31.3, (3) Status nach Pyoderma gangra-

enosum L88 und (4) Status nach OP (Corneatransplantation) bei perforie-

render Skleromalazie rechtes Auge H15.8. Als weitere arbeitsfähigkeitsre-

levante Diagnosen bestünden ein Diabetes mellitus und eine periphere 

Neuropathie US beidseits mit Dysästhesie und gemindertem Vibrations-

sinn. Die Diagnose Hepatosteatosis habe keine Auswirkungen auf die Ar-

beitsfähigkeit. Das Pyoderma sei abgeheilt. Das Gewebe an den Unter-

schenkeln sei aber sehr empfindlich. Hinweise auf radikuläre Reiz- oder 

Ausfallsymptome fänden sich derzeit nicht. Die Rückenproblematik sei mit 

einer leidensadaptierten Tätigkeit kompatibel. Gestützt auf die internisti-

sche RAD-Untersuchung vom 27. August 2018 kam Dr. L._______ zum 

Schluss, dass beim Beschwerdeführer in einer stark leidensadaptierten Tä-

tigkeit, welche die doch erheblichen Einschränkungen berücksichtige 

(wechselnde Arbeitsposition; kein Heben von Gewichten über 10 kg; Geh-

strecke limitiert; Einflüsse wie Staub, Dämpfe, grelles Licht, Sonne und 

Wind vermeiden; keine Arbeiten mit erhöhtem Infektionsrisiko; keine Expo-

sition an erhöhtem Publikumsverkehr; keine Arbeiten mit gefährlichen Ma-

schinen oder Arbeiten, wo Verletzungs- oder Sturzgefahr besteht; Anstos-

sen der Beine vermeiden; kein Treppen-, Leitern- und Gerüstbesteigen; 

keine Zwangshaltungen; kein gewerbemässiges Autofahren; keine Tätig-

keiten, welche ein uneingeschränktes Gesichtsfeld, häufiges Lesen von 

kleinen Buchstaben verlangen oder schnelle Reaktion; kein zeitlicher 

Stress), seit 27. August 2018 eine 100%ige Arbeitsfähigkeit bestehe (act. 

166, S. 432 ff.). 
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4.8.9 Der Bericht von Dr. med. W._______, Facharzt für Allgemeine Medi-

zin und Innere Medizin, vom 7. Januar 2019 entstand zwar erst nach Erlass 

der vorliegend angefochtenen Verfügung, jedoch erlaubt er Rückschlüsse 

auf die im Zeitpunkt des Abschlusses des Verwaltungsverfahrens gege-

bene Situation, weshalb er in die vorliegende Beurteilung miteinbezogen 

werden kann (vgl. statt vieler: Urteil BGer 8C_71/2017 vom 20. April 2017 

E. 8.3). Dr. W._______ gab gestützt auf die am 5. Januar 2019 erfolgte 

Konsultation folgende Diagnosen an: (1) Diabetes mellitus insulinpflichtig, 

aktuell schlecht eingestellt (Hb1Ac 10.2 %), (2) Augenprobleme, (3) Oste-

oporose unter medikamentöser Therapie und Kontrolluntersuchungen, (4) 

Müdigkeit und Antriebslosigkeit, (5) zunehmende Depressivität aufgrund 

der diversen Erkrankungen, (6) Verdacht seinerseits auf ein Schlafapnoe-

syndrom, (7) Verdacht auf COPD mit Anstrengungsatemnot (kann max. 

zwei Stockwerke laufen), (8) Pyoderma gangraenosum mit Wundheilungs-

störung, Hautveränderung und schlecht heilenden Wunden; (9) Verdacht 

auf Morbus Wegener sowie (10) Wundheilungsstörungen. Es seien drin-

gend weitere Abklärungen angezeigt, insbesondere eine volle pneumolo-

gische Abklärung. Aufgrund der regelmässigen Untersuchungen, der noch 

durchzuführenden medizinischen Abklärungen sowie des aktuellen Ge-

sundheitszustands mit ausgeprägter Müdigkeit und Antriebslosigkeit sei 

die Annahme einer 100%igen Arbeitsfähigkeit auch in leichter Tätigkeit 

nicht realistisch. Zum jetzigen Zeitpunkt bestehe in einer angepassten Tä-

tigkeit eine Arbeitsfähigkeit von maximal 30 %. Mittelfristig sollte eine Ar-

beitsfähigkeit von 50 % möglich sein (act. 191).  

4.9 Bei der rentenaufhebenden Verfügung hat sich die Vorinstanz im We-

sentlichen auf den RAD-Untersuchungsbericht vom 27. August 2018 sowie 

den RAD-Schlussbericht vom 4. September 2018 gestützt. 

4.9.1 Die Regionalen Ärztlichen Dienste können bei Bedarf selber ärztliche 

Untersuchungen von Versicherten durchführen; die Untersuchungsergeb-

nisse halten sie schriftlich fest (Art. 49 Abs. 2 IVV). Der Beweiswert von 

RAD-Berichten nach Art. 49 Abs. 2 IVV ist mit jenem externer medizini-

scher Sachverständigengutachten vergleichbar, sofern sie den praxisge-

mässen Anforderungen an ein ärztliches Gutachten (BGE 134 V 231 

E. 5.1; vgl. E. 4.4 hiervor) genügen und die Arztperson über die notwendi-

gen fachlichen Qualifikationen verfügt (BGE 137 V 210 E. 1.2.1). Die Stel-

lungnahmen des RAD, welche nicht auf eigenen Untersuchungen beruhen, 

können wie Aktengutachten beweiskräftig sein, sofern ein lückenloser Be-

fund vorliegt und es im Wesentlichen nur um die fachärztliche Beurteilung 

eines an sich feststehenden medizinischen Sachverhalts geht, mithin die 
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direkte ärztliche Befassung mit der versicherten Person in den Hintergrund 

rückt (vgl. Urteile des BGer 9C_524/2017 vom 21. März 2018 E. 5.1; 

9C_28/2015 vom 8. Juni 2015 E. 3.2; 9C_196/2014 vom 18. Juni 2014 

E. 5.1.1, je mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung ist es dem Sozial-

versicherungsgericht nicht verwehrt, einzig oder im Wesentlichen gestützt 

auf Berichte versicherungsinterner medizinischer Fachpersonen zu ent-

scheiden. Auf das Ergebnis versicherungsinterner ärztlicher Abklärungen – 

zu denen die RAD-Berichte gehören – kann allerdings nicht abgestellt wer-

den und sind ergänzende Abklärungen vorzunehmen, wenn auch nur ge-

ringe Zweifel an ihrer Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit bestehen (BGE 

139 V 225 E. 5.2; Urteil des BGer 8C_262/2016 vom 22. September 2016 

E. 4.2 mit Hinweisen). 

4.9.2 Am RAD-Untersuchungsbericht von Dr. V._______ vom 27. August 

2018 sowie dem gestützt darauf ergangenen RAD-Schlussbericht von 

Dr. L._______ vom 4. September 2018 bestehen einige und nicht geringe 

Zweifel: Zunächst ist festzuhalten, dass mit Blick auf die vorliegenden rheu-

matologischen Berichte der behandelnden Ärzte der Klinik M._______ in 

(…) die von Dr. V._______ gestellte Diagnose einer Granulomatose mit 

Polyangiits aus fachärztlicher Sicht noch gar nicht feststeht. Bisher wurde 

diesbezüglich sowie in Bezug auf eine c-ANCA assoziierte Vaskulitis ledig-

lich eine Verdachtsdiagnose gestellt (vgl. act. 159). Inwiefern sich die bei 

Verdacht auf systemische Vaskulitis im Februar 2016 eingeleitete Methotr-

exat-Therapie im Verlauf auf den Gesundheitszustand des Beschwerde-

führers konkret ausgewirkt hat, lässt sich dem rheumatologischen Verlaufs-

bericht von Dr. R._______ nicht entnehmen, womit sich auch dessen Aus-

sage, es liege ein stationäres Krankheitsbild mit gegenwärtig guter Kon-

trolle der Rheumaerkrankung vor (act. 159, S. 411 f.), nicht einordnen lässt. 

Es bleibt offen, ob und wie sich die beim Beschwerdeführer vorliegenden 

Befunde und Beschwerden, aufgrund derer die Verdachtsdiagnose Gra-

nulomatose mit Polyangiits gestellt wurde (z.B. positiver Befund von 

c-ANCA), funktionell auf dessen Arbeitsfähigkeit auswirken. Im Weiteren 

ist unklar, ob das Pyoderma gangraenosum noch besteht und wie es sich 

im Verlauf konkret entwickelt hat. Entgegen der Aufforderung von RAD-Arzt 

Dr. L._______ in der Stellungnahme vom 4. Juli 2018 (vgl. act. 161) wurde 

keine entsprechende Anfrage an den behandelnden Arzt gestellt, sodass 

die für eine Beurteilung erforderlichen fachärztlichen Angaben nicht vorlie-

gen. In der persönlichen Anamnese gab der Beschwerdeführer gegenüber 

Dr. V._______ an, dass an den Unterschenkeln eine Hauttransplantation 

erfolgt sei (act. 166, S. 428). Berichte dazu finden sich in den Akten aber 

nicht und wurden auch nicht eingeholt. Dr. V._______ hielt diesbezüglich 
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lediglich fest, dass im Vergleich zu 2015 die ausgedehnten Defekte im Un-

terschenkelbereich hätten gedeckt werden können, wobei das Gewebe 

aber sehr empfindlich sei (act. 166, S. 431). Gemäss Angaben des Be-

schwerdeführers komme es nach kleinen Traumata zum Bluten und es 

brauche bis zu vier Monaten, bis die Wunden wieder geschlossen seien 

(act. 166, S. 428). An einer fachärztlichen Beurteilung dieser aktuellen Si-

tuation sowie einer Einschätzung der Arbeitsfähigkeit fehlt es in den Akten. 

Der Rheumatologe Dr. R._______ machte in diesem Zusammenhang 

keine Angaben, sondern wies darauf hin, dass eine Beurteilung des Be-

schwerdeführers durch einen Facharzt für Arbeitsmedizin erforderlich sei 

(act. 159, S. 414). Auch betreffend die augenärztliche Diagnose einer Skle-

romalacia perforans am rechten Auge, aufgrund welcher der Beschwerde-

führer gemäss Bericht der Klinik M._______ in (…) vom 26. Februar 2016 

operiert wurde (Datum der Operation nicht ersichtlich; vgl. act. 117), erweist 

sich die medizinische Aktenlage als unvollständig. Weder liegen Berichte 

zum operativen Eingriff und dem postoperativen Verlauf noch konkrete An-

gaben zur aktuellen Situation und zur Arbeitsfähigkeit aus augenärztlicher 

Sicht vor. Dr. U._______ beschränkte sich in seinem Bericht vom 19. Juni 

2018 auf die Feststellung, dass die Augensituation stabil sei, und erwähnte 

gewisse qualitative Einschränkungen der Arbeitsfähigkeit aus augenärztli-

cher Sicht, welche insbesondere die bisherige Tätigkeit verunmöglichen. 

Hinsichtlich des zeitlichen Umfangs einer allenfalls zumutbaren leidens-

adaptierten Tätigkeit machte er keine Angaben und erachtete eine Beurtei-

lung durch einen Facharzt für Arbeitsmedizin für notwendig (vgl. act. 158). 

Im Weiteren ist der medizinische Sachverhalt auch in Bezug auf das Rü-

ckenleiden des Beschwerdeführers, welches am 25. Oktober 2010 zur Zu-

sprache einer befristeten Viertelsrente geführt hatte (vgl. act. 81), unvoll-

ständig. Fremdanamnestisch lässt sich den vorliegenden medizinischen 

Berichten entnehmen, dass der Beschwerdeführer im Jahr 2012 oder 2013 

an den Bandscheiben L5/S1 operiert worden war. Der Allgemeinmediziner 

Dr. Q._______ hielt in seinem Bericht vom 19. August 2016 zwar als kurze 

Bemerkung und ohne Angabe von Untersuchungsbefunden fest, dass der 

Eingriff mit hervorragendem funktionellem Resultat erfolgt sei (act. 203, S. 

710 f.). Eine entsprechende fachärztliche Dokumentation zur Operation so-

wie zum postoperativen Verlauf liegt jedoch nicht vor, worauf die RAD-

Ärzte Dres. I._______ und L._______ bereits in ihrer Stellungnahme von 

Februar 2016 hingewiesen hatten (vgl. act. 116). Dr. V._______ nannte in 

ihrem Untersuchungsbericht die Diagnose Status nach Bandscheibenope-

ration 2012 lumbal, machte dazu aber keine weiteren Ausführungen, ins-

besondere auch nicht bei der Beurteilung der Arbeitsfähigkeit. Im Schluss-

bericht vom 4. September 2018 ordnete Dr. L._______ den Status nach 
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Bandscheiben-OP L5/S1 2012 als Diagnose mit Auswirkungen auf die Ar-

beitsfähigkeit ein und hielt fest, dass sich derzeit keine Hinweise auf radi-

kuläre Reiz- oder Ausfallsymptome fänden und die Rückenproblematik mit 

einer leidensadaptierten Tätigkeit kompatibel sei (vgl. act. 166, S. 432). Da 

Dr. L._______ den Beschwerdeführer zum einen nicht persönlich unter-

sucht hat (bei der Untersuchung durch Dr. V._______ nur "übersetzende 

Mitwirkung", vgl. act. 155, S. 428) und zum anderen – wie erwähnt – keine 

fachärztlichen Berichte zur Bandscheibenoperation, zum postoperativen 

Verlauf sowie zur aktuellen Situation mit Einschätzung der Arbeitsfähigkeit 

vorliegen, kann seiner Aussage kaum Beweiskraft zuerkannt werden. Am 

Untersuchungsbericht von Dr. V._______ ist im Weiteren zu bemängeln, 

dass sie hinsichtlich der Verdachtsdiagnose Neuropathie in den Unter-

schenkeln beidseits, welche von Dr. L._______ im Abschlussbericht als ar-

beitsfähigkeitsrelevant erachtet wurde, keine weitere Untersuchung veran-

lasst hat. Der Verdacht wurde erstmals im Bericht der Klinik M._______ in 

(…) vom 13. Februar 2017 erhoben und gleichzeitig ein Elektromyogramm 

empfohlen (vgl. act. 144, S. 371 ff.). Gemäss den vorliegenden Akten 

wurde weder eine Elektromyographie durchgeführt noch erfolgte eine fach-

ärztliche Beurteilung des Beschwerdebilds und dessen allfälligen Auswir-

kungen auf die Arbeitsfähigkeit. Schliesslich liegen auch betreffend den 

schlecht eingestellten Diabetes mellitus (HbA1c 9.2 % im Juli 2018, vgl. 

act. 166, S. 431; vgl. auch Bericht von Dr. W._______ vom 7. Januar 2019: 

HbA1c 10.2 %, act. 191) sowie die gastroinstestinalen Beschwerden (ge-

mäss Bericht der Klinik M._______ in (…) vom 13. Februar 2017 seit Ja-

nuar Blutstuhl verbunden mit täglichen Bauchkrämpfen und Verstopfung, 

vgl. act. 144, S. 371 ff.) keine fachärztlichen Beurteilungen zum Verlauf, 

zur aktuellen Situation sowie zur Arbeitsfähigkeit vor. In gastroenterologi-

scher Hinsicht gab der Beschwerdeführer im Rahmen der Untersuchung 

durch Dr. V._______ zwar an, bei Status nach Blut Meläna derzeit norma-

len Stuhlgang zu haben (täglich 4-5 mal), wies jedoch auf eine anstehende 

Untersuchung im November 2018 hin (act. 166, S. 429), womit die Einho-

lung eines Verlaufsberichts angezeigt gewesen wäre.  

Zusammengefasst haben Dr. V._______ und Dr. L._______ ihre Beurtei-

lungen auf Grundlage einer in mehrerer Hinsicht lückenhaften medizini-

schen Datenlage und eines offensichtlich unvollständigen medizinischen 

Sachverhalts vorgenommen. Erforderliche Untersuchungen wurden nicht 

durchgeführt bzw. deren Durchführung wurde nicht veranlasst (insb. fach-

ärztliche Untersuchung des Rückenleidens, Elektromyographie betreffend 

den Verdacht auf Neuropathie in den Unterschenkeln), die Akten wurden 

nicht vervollständigt, notwendige fachärztliche (Verlaufs-)Berichte wurden 
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nicht eingeholt (insb. in Bezug auf das Rückenleiden, den Verdacht auf 

systemische Vaskulitis [V.a. Granulomatose mit Polyangiitis], das 

Pyoderma gangraenosum, das Augenleiden und den Diabetes mellitus) 

und es fehlt insbesondere an fachärztlichen Beurteilungen der Arbeitsfä-

higkeit des Beschwerdeführers. Da die Berichte der Dres. V._______ und 

L._______ somit für die streitigen Belange keineswegs umfassend sind 

und auch nicht auf allseitigen Untersuchungen beruhen, erfüllten sie die 

allgemeinen Beweisanforderungen an einen ärztlichen Bericht bzw. ein 

ärztliches Gutachten (vgl. E. 4.4 hiervor) nicht und es kann folglich nicht 

auf ihre Beurteilung, wonach der Beschwerdeführer in einer leidensadap-

tierten Tätigkeit seit 27. August 2018 zu 100 % arbeitsfähig sei, abgestellt 

werden. Hinzu kommt, dass weder Dr. V._______ als Fachärztin für Innere 

Medizin noch Dr. L._______ als Arzt der Physikalischen Medizin und Re-

habilitation die erforderlichen fachlichen Qualifikationen aufweist, um an-

gesichts der komplexen medizinischen Ausgangslage die Diagnosen und 

Beschwerdebilder des Beschwerdeführers, welche verschiedene medizini-

sche Fachdisziplinen betreffen, sowie deren Auswirkungen auf die Arbeits-

fähigkeit gesamtheitlich und abschliessend zu beurteilen. Angesichts der 

Multimorbidität ist für eine erstmalige umfassende administrative Erstbe-

gutachtung praxisgemäss (vgl. BGE 139 V 349 E. 3.2; 137 V 210 E. 1.2.4) 

eine interdisziplinäre medizinische Abklärung angezeigt, bei welcher der 

Gesundheitszustand und die Arbeitsfähigkeit des Beschwerdeführers um-

fassend mittels einer medizinischen Gesamtbetrachtung zu beurteilen ist.  

4.9.3 Im Übrigen erfüllt der RAD-Untersuchungsbericht von Dr. V._______ 

auch die speziellen Beweisanforderungen an ein Gutachten im Rahmen 

eines Revisionsgutachtens (vgl. E. 4.5 hiervor) nicht. Die Zusprache einer 

ganzen Rente mit Wirkung ab 1. Mai 2016 (vgl. Verfügung vom 14. Novem-

ber 2016, act. 141) erfolgte im Wesentlichen gestützt auf den RAD-

Schlussbericht von Dr. L._______ vom 6. Juli 2016. Dr. L._______ hatte 

aufgrund der Diagnosen c-ANCA assoziierte Vaskulitis, bullöses Pemphi-

goid und Pyoderma gangraenosum und den – gemäss Bericht des Haus-

arztes Dr. O._______ vom 11. Juni 2016 (vgl. act. 123) – damit einherge-

henden erheblichen Funktionseinschränkungen der unteren Extremitäten 

(starke Einschränkung des aufrechten Gangs) und dem reduzierten Allge-

meinbefinden eine 100%ige Arbeitsunfähigkeit ab Mai 2015 (Zeitpunkt des 

Auftretens der "Geschwüre" an den Beinen) attestiert (vgl. act. 125). Wie 

bereits erwähnt liegen bezüglich dieser Beschwerdebilder, namentlich das 

Pyoderma gangraenosum und der Verdacht auf c-ANCA assoziierte Vas-

kulitis (die Diagnose bullöses Pemphigoid wurde ausschliesslich vom 
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Hausarzt Dr. O._______, aber von keinem Facharzt gestellt), keine fach-

ärztlichen Berichte vor, anhand derer sich der Verlauf des Gesundheitszu-

standes und der Arbeitsfähigkeit des Beschwerdeführers abschliessend 

beurteilen liessen. Der im Rahmen des Revisionsverfahrens vorzuneh-

mende Vergleich des Gesundheitszustandes des Beschwerdeführers im 

Zeitpunkt November 2016 mit dem aktuellen Gesundheitszustand sowie 

die Beantwortung der revisionsrechtlich relevanten Frage, ob seit Novem-

ber 2016 eine erhebliche Verbesserung eingetreten ist, waren somit von 

vornherein nicht möglich. Im Untersuchungsbericht von Dr. V._______ fin-

det sich in diesem Zusammenhang lediglich die Aussage, dass im Ver-

gleich zu 2015 die ausgedehnten Defekte im Unterschenkelbereich hätten 

gedeckt werden können (act. 166, S. 432). Allein daraus kann jedoch nicht 

direkt ein Revisionsgrund abgeleitet werden, sondern es ist zusätzlich er-

forderlich, dass die festgestellte Veränderung in ihren funktionellen Auswir-

kungen erheblich ist, indem sie sich auf den Rentenanspruch auswirkt (Ur-

teil des BGer 9C_309/2016 vom 13. September 2016 E. 3.4.1). Vorliegend 

gibt es zwar Hinweise auf eine funktionelle und damit potentiell anspruchs-

erhebliche Verbesserung dahingehend, dass der Beschwerdeführer ge-

genüber Dr. V._______ betreffend seinen Tagesablauf angab, er gehe je-

weils eine Runde im Dorf spazieren (act. 166, S. 429), wohingegen Dr. 

L._______ im Juli 2016 von erheblichen Funktionseinschränkungen und 

einer starken Einschränkung des aufrechten Gangs berichtet hatte. Man-

gels fachärztlicher Aussagen lässt sich die Frage, ob diesbezüglich eine 

erhebliche Verbesserung hinsichtlich der Arbeitsfähigkeit anzunehmen ist, 

jedoch nicht abschliessend beantworten, zumal Dr. V._______ anderer-

seits auch festhielt, dass das Gewebe an den Unterschenkeln sehr emp-

findlich sei. Im Weiteren stellt sich die Frage, wann eine allfällige an-

spruchserhebliche funktionelle Verbesserung der Beine eingetreten ist, 

denn revisionsbegründend wäre nur eine ab November 2016 eingetretene 

erhebliche Verbesserung. Anhand der vorliegenden Akten lässt sich die 

Frage nicht beantworten. Insbesondere ist offen, wann die gemäss Angabe 

des Beschwerdeführers erfolgte Hauttransplantation an den Unterschen-

keln (vgl. act. 166, S. 428) vorgenommen wurde und wie sich der postope-

rative Verlauf gestaltete. Es ist diesbezüglich darauf hinzuweisen, dass der 

Vertrauensarzt der Krankentaggeldversicherung, Dr. Q._______, Arzt für 

Allgemeinmedizin, im Bericht vom 19. August 2016, welcher vom RAD 

bzw. von der Vorinstanz vor Erlass der rentenzusprechenden Verfügung 

vom 14. November 2016 offenbar nicht berücksichtigt worden war, bereits 

von einer im Vergleich zu den vorangegangenen Monaten eingetretenen 

Verbesserung der "Hautproblematik" und einer Behebung der prätibialen 
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Schäden beidseits mittels chirurgisch-dermatologischer Behandlung ge-

sprochen und ab 1. September 2016 eine 50%ige Arbeitsfähigkeit des Be-

schwerdeführers in einer leidensadaptierten Tätigkeit attestiert hatte (vgl. 

act. 203, S. 710 f.). Für die vorliegend wesentliche Frage, ob nach Novem-

ber 2016 eine erhebliche bzw. (falls eine Verbesserung schon vor Novem-

ber 2016 eingetreten sein sollte) eine zusätzliche erhebliche und damit re-

visionsbegründende Verbesserung eingetreten ist, bedarf es jedenfalls der 

weiteren medizinischen Abklärung, insbesondere fachärztlicher Verlaufs-

beurteilungen in Bezug auf die im Mai 2015 aufgetretenen und im Novem-

ber 2016 rentenbegründenden Beschwerdebilder.  

5.  

Hinsichtlich der vom Beschwerdeführer vorgebrachten Rügen zur erwerb-

lichen Verwertbarkeit einer (allfälligen) medizinisch-theoretischen 

(Rest-)Arbeitsfähigkeit und zum Einkommensvergleich, ist eine Beurteilung 

erst nach dem Vorliegen des Ergebnisses der erforderlichen weiteren me-

dizinischen Abklärung möglich, wobei eine umfassende Prüfung des Ren-

tenanspruchs auch nur dann erfolgt, wenn eine revisionsbegründende an-

spruchserhebliche Verbesserung des Gesundheitszustandes des Be-

schwerdeführers seit November 2016 mit überwiegender Wahrscheinlich-

keit feststeht. In Bezug auf die vom Beschwerdeführer geforderte Paralle-

lisierung der Vergleichseinkommen kann jedoch bereits an dieser Stelle 

Folgendes festgehalten werden: Rechtsprechungsgemäss ist eine Paralle-

lisierung der Vergleichseinkommen vorzunehmen, wenn eine versicherte 

Person aus invaliditätsfremden Gründen (z.B. geringe Schulbildung, feh-

lende berufliche Ausbildung, mangelnde Deutschkenntnisse, beschränkte 

Anstellungsmöglichkeiten wegen Saisonnierstatus) ein deutlich unter-

durchschnittliches Einkommen bezog, sofern keine Anhaltspunkte dafür 

bestehen, dass sie sich aus freien Stücken mit einem bescheideneren Ein-

kommensniveau begnügen wollte (vgl. BGE 134 V 322 E. 4.1; 135 V 58 E. 

3.4.3, je mit weiteren Hinweisen). Der Beschwerdeführer erzielte sowohl 

bei seiner angestammten Tätigkeit als Speisewagen-Steward (gemäss IK-

Auszug im Jahr 2003: Fr. 47'509.-, 2004: Fr. 45'598.-, 2005: Fr. 45'789, 

2006: Fr. 43'103.-, act. 14) als auch bei der zuletzt ausgeübten Tätigkeit im 

Bereich Liegenschaftsunterhalt (gemäss IK-Auszug im Jahr 2012: 

Fr. 46'800.-, 2013: Fr. 35'400.-, 2014: Fr. 47'587.-, act. 126) ein unüblich 

tiefes Einkommen. Nach Ansicht der Vorinstanz bzw. der kantonalen IV-

Stelle stellt der Umstand, dass der Beschwerdeführer in der Schweiz zu-

nächst während mehr als fünf Jahren einer Erwerbstätigkeit als Speisewa-

gen-Steward mit einem Jahreseinkommen von maximal Fr. 45'789.- und 

dann ab 2011 während mehreren Jahren einer Tätigkeit als Hilfsabwart mit 
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einem Einkommen von maximal Fr. 47'587.- nachging, einen gewichtigen 

Hinweis dafür dar, dass er sich mit einem Einkommen in dieser Höhe ab-

gefunden habe. Zudem habe er sich immer mit seinem Grenzgängerstatus, 

einem gerichtsnotorisch lohnmindernden Aspekt, zufriedengestellt (vgl. 

BVGer-act. 6, Beilage S. 3). Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden. 

Dass der Beschwerdeführer über mehrere Jahre ein nur unterdurchschnitt-

liches Einkommen erzielt hat, lässt sich vorliegend mit invaliditätsfremden 

Gründen erklären, namentlich tiefes Ausbildungsniveau, keine EDV-Kennt-

nisse, mangelnde Deutschkenntnisse und Grenzgängerstatus (vgl. act. 33; 

act. 40). Letzteres kann dem Beschwerdeführer, welcher während seiner 

Erwerbstätigkeit als Alleinerziehender mit seinen beiden Kindern in Italien 

zusammengelebt hat (aus finanziellen Gründen in einer Kleinwohnung im 

Haus der Eltern, vgl. act. 40), nicht entgegengehalten werden, zumal auch 

das Bundesgericht den Aufenthaltsstatus als zu berücksichtigenden invali-

ditätsfremden Grund ausdrücklich benennt. Hinzu kommt, dass der Be-

schwerdeführer die Stelle als Hilfsabwart nur mithilfe einer beruflichen Ein-

gliederungsmassnahme der kantonalen IV-Stelle in Form von Arbeitsver-

mittlung gefunden hat (vgl. act. 74, 77, 84, 96-99, 105 f.), was gegen die 

Freiwilligkeit, ein unterdurchschnittliches Einkommen zu erzielen, spricht. 

Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass sich der Beschwerdeführer aus freien 

Stücken mit einem unterdurchschnittlichen Einkommen begnügt hätte, sind 

demgegenüber keine ersichtlich. Somit hätte im Falle einer revisionswei-

sen Neuprüfung des Rentenanspruchs beim Einkommensvergleich eine 

Parallelisierung der Vergleichseinkommen zu erfolgen unter Berücksichti-

gung des von der Rechtsprechung festgelegten Erheblichkeitsgrenzwerts 

von 5 % (BGE 135 V 297 E. 6.1.3). Entgegen der Ansicht des Beschwer-

deführers wäre als Vergleichswert zu seinem tatsächlich erzielten Einkom-

men nicht das Total aller Wirtschaftszweige innerhalb der LSE Tabelle her-

anzuziehen, sondern das üblicherweise für die gleiche Tätigkeit entrichtete 

Gehalt bzw. das branchenübliche Einkommen (vgl. MEYER/REICHMUTH, 

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 3. Aufl. 2014, Art. 28a Rz. 

126, 128 mit Hinweisen auf die Urteile des BGer 9C_632/2010 vom 29. Ok-

tober 2010 E. 3.3 und 9C_488/2008 E. 6). Wird mit Rücksicht auf die inva-

liditätsfremden Faktoren eine Parallelisierung der Vergleichseinkommen 

vorgenommen, so dürfen die gleichen invaliditätsfremden Aspekte nicht zu-

sätzlich noch bei der Bemessung des Leidensabzugs berücksichtigt wer-

den (BGE 134 V 322 E. 6.2). 

  

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-V-322%3Ade&number_of_ranks=0#page322
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6.  

6.1 Da im vorinstanzlichen Verfahren infolge unvollständiger Feststellung 

des rechtserheblichen medizinischen Sachverhalts (vgl. Art. 43 ff. ATSG 

und Art. 12 VwVG) entscheidwesentliche Aspekte vollständig ungeklärt ge-

blieben sind, steht einer Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zu wei-

teren Abklärungen nichts entgegen (vgl. BGE 137 V 210 E. 4.4.1.4). Die 

Vorinstanz hat den RAD-Untersuchungsbericht von Dr. V._______ vom 

27. August 2018 sowie den RAD-Schlussbericht von Dr. L._______ vom 

4. September 2018 als ausreichende medizinische Grundlagen für die ren-

tenaufhebende Verfügung vom 5. Dezember 2018 betrachtet, obwohl die 

Berichte klar erkennbar weder den allgemeinen, noch den im Rahmen ei-

nes Revisionsverfahrens zu erfüllenden speziellen Beweisanforderungen 

genügen. Die Vorinstanz hat es unterlassen, eine interdisziplinäre Abklä-

rung zu veranlassen, obwohl eine solche aufgrund der im Raum stehenden 

Befunde und Diagnosen, welche verschiedene medizinische Fachgebiete 

betreffen, geboten gewesen wäre. Da die Vorinstanz noch kein Gutachten 

veranlasst hat, und die Verwaltung nicht von vornherein darauf bauen 

kann, dass ihre Arbeit in jedem verfügungsweise abgeschlossenen Sozial-

versicherungsfall auf Beschwerde hin gleichsam gerichtlicher Nachbesse-

rung unterläge, ist von der Einholung eines Gerichtsgutachtens oder Erhe-

bung anderer Beweisabnahmen abzusehen (BGE 137 V 210 E. 4.2; Urteil 

des BVGer C-1358/2014 vom 11. Dezember 2015 E. 5). Überdies würde 

mit dem Verzicht auf ein Administrativgutachten im Verwaltungsverfahren 

der doppelte Instanzenzug nicht gewahrt (vgl. Urteil des BVGer 

C-1882/2017 vom 3. April 2018 E. 6.1).  

6.2 Die Vorinstanz ist daher in Anwendung von Art. 61 Abs. 1 VwVG anzu-

weisen, nach Aktualisierung und Vervollständigung der medizinischen Ak-

ten eine umfassende interdisziplinäre Begutachtung des Beschwerdefüh-

rers zu veranlassen, welche die rechtsprechungsmässigen Anforderungen 

an ein Revisionsgutachten erfüllt (vgl. oben E. 4.5). Nur so kann sicherge-

stellt werden, dass alle relevanten Gesundheitsschädigungen erfasst und 

die daraus jeweils abgeleiteten Einflüsse auf die Arbeitsfähigkeit würdigend 

in einem Gesamtergebnis ausgedrückt werden (vgl. dazu SVR 2008 IV Nr. 

15 S. 44, E. 2.1). Mit Blick auf die im Raum stehenden Befunde und Diag-

nosen sowie den im vorliegenden Fall vorzunehmenden Vergleich des Ge-

sundheitszustands mit jenem von November 2016 erscheinen Expertisen 

in den Fachbereichen Rheumatologie, Innere Medizin (insbesondere En-

dokrinologie/Diabetologie und Gastroenterologie), Ophthalmologie, Neuro-
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logie, Orthopädie und Psychiatrie (aufgrund der von Dr. W._______ im Be-

richt vom 7. Januar 2019 festgestellten zunehmenden Depressivität, 

Müdigkeit und Antriebslosigkeit, vgl. act. 191) geboten. Ob noch weitere 

Disziplinen beizuziehen sind, wie beispielsweise Pneumologie (vgl. Bericht 

von Dr. W._______ vom 7. Januar 2019 mit den Verdachtsdiagnosen 

Schlafapnoesyndrom und COPD mit Anstrengungsatemnot sowie der drin-

genden Empfehlung für eine "volle" pneumologische Abklärung, vgl. act. 

191; Arbeitsmedizin), ist dem pflichtgemessen Ermessen der Gutachter zu 

überlassen, zumal es primär ihre Aufgabe ist, aufgrund der konkreten Fra-

gestellung – besteht eine erhebliche Verbesserung des Gesundheitszu-

stands verglichen mit jenem im November 2016 und wenn ja, inwiefern und 

in welchem medizinisch objektivierbaren Ausmass mit welcher Auswirkung 

auf die funktionelle Leistungsfähigkeit und die Arbeitsfähigkeit – über die 

erforderlichen Untersuchungen (auch apparative, z.B. Elektromyographie) 

zu befinden. Sie sind einerseits für die fachliche Güte und die Vollständig-

keit der interdisziplinär erstellten Entscheidungsgrundlage, anderseits aber 

auch für eine wirtschaftliche Abklärung letztverantwortlich (vgl. dazu BGE 

139 V 349 E. 3.3; Urteil des BGer 8C_124/2008 vom 17. Oktober 2008 

E. 6.3.1). Die psychiatrische Begutachtung hat unter Berücksichtigung der 

Indikatorenrechtsprechung des Bundesgerichts zu erfolgen (vgl. BGE 143 

V 418; 143 V 409; 141 V 281 und BGE 145 V 215). Betreffend den zu 

beurteilenden Zeitraum haben die Gutachter sinnvollerweise die Entwick-

lung des Gesundheitszustands und den Verlauf der Arbeitsfähigkeit des 

Beschwerdeführers seit der Verfügung vom 14. November 2016 bis zum 

Zeitpunkt der neu durchzuführenden Begutachtung miteinzubeziehen und 

zu beurteilen. Die Gutachter haben sich insbesondere dazu zu äussern, ob 

und inwiefern sich der Gesundheitszustand des Beschwerdeführers seit 

November 2016 verbessert hat, worin gegebenenfalls die gesundheitliche 

Verbesserung konkret besteht, sowie, ob und wie sich diese allfällige Ver-

besserung funktionell und in Bezug auf die Arbeitsfähigkeit des Beschwer-

deführers in der bisherigen Tätigkeit als Hilfsabwart (vgl. dazu Arbeitgeber-

bericht vom 26. August 2016 [Eingangsdatum], act. 127) und in einer lei-

densangepassten Tätigkeit auswirkt, wobei der Verlauf der Arbeitsfähigkei-

ten seit November 2016 auch interdisziplinär zu beurteilen ist. 

6.3 Die polydisziplinäre Begutachtung hat vorliegend in der Schweiz zu er-

folgen, da die Abklärungsstelle mit den Grundsätzen der schweizerischen 

Versicherungsmedizin vertraut sein muss (vgl. dazu Urteil des BGer 

9C_235/2013 vom 10. September 2013 E. 3.2; statt vieler Urteil des BVGer 

C-3864/2017 vom 11. März 2019 E. 7.5 m.w.H.) und vorliegend keine 
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Gründe ersichtlich sind, die eine Begutachtung in der Schweiz als unver-

hältnismässig erscheinen liessen. Im Weiteren ist die Gutachterstelle nach 

dem Zufallsprinzip gemäss Zuweisungssystem «SuisseMED@P» zu ermit-

teln (vgl. dazu BGE 139 V 349 E. 5.2.1 und Art. 72bis Abs. 2 IVV) und dem 

Beschwerdeführer sind die ihm zustehenden Mitwirkungsrechte einzuräu-

men (vgl. BGE 137 V 210 E. 3.4.2.9). 

7.  

Im Ergebnis ist die Beschwerde im Sinne des Eventualantrags gutzuheis-

sen, die Verfügung vom 5. Dezember 2018 aufzuheben und die Sache an 

die Vorinstanz zurückzuweisen, damit diese im Rahmen des aktuellen Re-

visionsverfahrens nach erfolgter Abklärung im Sinne der Erwägungen über 

den Anspruch des Beschwerdeführers auf Weiterausrichtung der Rente 

der schweizerischen Invalidenversicherung neu verfüge. 

 

8.  

8.1 Die Rückweisung der Sache zu erneuter Abklärung gilt für die Frage 

der Auferlegung der Gerichtskosten und der Parteientschädigung als voll-

ständiges Obsiegen (vgl. BGE 137 V 210 E. 7.1; 132 V 215 E. 6; Urteil des 

BGer 8C_897/2017 vom 14. Mai 2018 E. 4.1). 

8.2 Dem obsiegenden Beschwerdeführer sind keine Verfahrenskosten auf-

zuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG e contrario). Der geleistete Vorschuss von 

Fr. 800.- ist dem Beschwerdeführer nach Eintritt der Rechtskraft des vor-

liegenden Urteils zurückzuerstatten. Der Vorinstanz sind ebenfalls keine 

Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 2 VwVG). 

8.3 Der Beschwerdeführer hat Anspruch auf eine Parteientschädigung, die 

von der Vorinstanz zu leisten ist (Art. 64 Abs. 1 und 2 VwVG i.V.m. Art. 7 ff. 

VGKE). Da seitens der Rechtsvertreterin keine Kostennote eingereicht 

wurde, ist die Entschädigung aufgrund der Akten festzusetzen (14 Abs. 2 

Satz 2 VGKE). Unter Berücksichtigung des Verfahrensausgangs, des ge-

botenen und aktenkundigen Aufwands, der Bedeutung der Streitsache und 

der Schwierigkeit des vorliegend zu beurteilenden Verfahrens sowie in An-

betracht der in vergleichbaren Fällen gesprochenen Entschädigungen ist 

es gerechtfertigt, eine Parteientschädigung von Fr. 2'800.- (inkl. Auslagen, 

ohne Mehrwertsteuer [vgl. dazu z.B. Urteil des BVGer C-1741/2014 vom 

28. April 2016 E. 8.3 mit Hinweisen]; Art. 9 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 10 

Abs. 2 VGKE) festzusetzen.  
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird insoweit gutgeheissen, als die Verfügung vom 5. De-

zember 2018 aufgehoben und die Sache an die Vorinstanz zurückgewie-

sen wird, damit sie die erforderliche Abklärung im Sinne der Erwägungen 

vornehme und anschliessend neu verfüge. 

2.  

Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Dem Beschwerdeführer wird 

der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 800.- nach Eintritt der Rechtskraft 

des vorliegenden Urteils zurückerstattet. 

3.  

Dem Beschwerdeführer wird zulasten der Vorinstanz eine Parteientschädi-

gung von Fr. 2'800.- zugesprochen.  

4.  

Dieses Urteil geht an: 

– den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde; Beilage: Formular Zahl-

adresse) 

– die Vorinstanz (Ref-Nr. […]; Einschreiben) 

– das Bundesamt für Sozialversicherungen (Einschreiben) 

 

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen. 

 

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin: 

  

Christoph Rohrer Nadja Francke 
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Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-

desgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-

rechtlichen Angelegenheiten geführt werden, sofern die Voraussetzungen 

gemäss Art. 82 ff., 90 ff. und 100 BGG gegeben sind. Die Frist ist gewahrt, 

wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundes-

gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder 

einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung 

übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer 

Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit An-

gabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene 

Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende 

Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG). 

 

Versand: 


